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Zitat von Karl-Dieter

Kinderkranktage gelten auch nur dann, wenn niemand anderes im Haushalt das Kind
betreuen kann. Hat z.B. der Mann gerade Elternzeit => Geht kein Kindkranktag

Natürlich geht das trotzdem, denn Elternzeit heißt ja nicht zwangsläufig, dass er zur Betreuung
des Kindes zur Verfügung steht.

Ich war sogar im Mutterschutz und mein Mann musste Kinderkranktage nehmen, denn ich
konnte das Kind nicht versorgen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/42359-teilzeitarbeit-und-fragen-dazu-hessen/?postID=385781#post385781

https://www.lehrerforen.de/index.php?thread/42359-teilzeitarbeit-und-fragen-dazu-hessen/&postID=385779#post385779
https://www.lehrerforen.de/thread/42359-teilzeitarbeit-und-fragen-dazu-hessen/?postID=385781#post385781

